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die Verluste, die sie durch Wegnahme der von englischen Kreuzern geraubten Handelsschiffe
erlitten haben.

7. Kein Fahrzeug, das unmittelbar aus England oder aus den englischen Kolonien
kommt oder dort seit Veröffentlichung dieser Verordnung gewesen ist, wird in irgend einem
Hafen aufgenommen.

8. Jedes Fahrzeug, das durch falsche Angaben diese Bestimmung umgeht, wird
weggenommen. Schiff und Fracht werden konfisziert, wie wenn es englisches Eigen-
tum wäre.

9. Unser Prisengericht zu Paris entscheidet endgültig in allen Streitfällen, die in
bezug auf Ausführung dieses Dekrets in unserem Reiche oder den von der französischen
Armee besetzten Ländern entstehen können. Unser Prisengericht in Mailand wird die im
Gebiet unseres Königreichs Italien entstehenden Streitfälle aburteilen.

10. Von diesem Dekret wird durch Unseren Minister des Auswärtigen Mitteilung
gemacht den Königen von Spanien, Neapel, Holland und Etrurien und Unseren anderen
Verbündeten, deren Untertanen wie die Unsrigen Opfer der Ungerechtigkeit und Barbarei
des englischen Seerechts sind.

11. Unsere Minister des Auswärtigen, des Kriegs, der Marine, der Finanzen, der
Polizei und Unsere Oberpostdirektoren sind, jeder in seinem Amtsbereich, mit Ausführung
dieses Dekrets beauftragt.
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Die Hauptartikel des Tilsiter Friedens lauten wie folgt:

Preußisch-Polen ist dem König von Sachsen übergeben worden, der mit
seinen anderen Titeln den eines Herzogs von Warschau vereinigen wird.
Eine Verfassung wird die Freiheiten und Rechte des polnischen Volkes
festsetzen.

Die Grenze Rußlands auf der polnischen Seite ist festgesetzt und eine
Bevölkerung von ungefähr 200000 Seelen mit Rußland vereinigt worden.

Die Länder Hessen-Kassel, Braunschweig und alle Staaten, welche der
König von Preußen auf dem linken Elbufer besaß, Magdeburg inbegriffen,
bilden das Königreich Westfalen. Prinz Jerüme Napoleon, der Bruder des
Kaisers, ist als König von Westfalen anerkannt worden.

Danzig mit einem Gebiete von zwei Wegstunden im Umkreis ist zu
einer freien, unter dem Schutze des Herzogs von Warschau stehenden Hanse-
stadt gemacht worden.

Schlesien, Altpreußen und alle preußischen Staaten bis zur Elbe sind
dem König von Preußen zurückgegeben worden.

Der König von Preußen verzichtet auf alle feine etwaigen Ansprüche,
Erbfolgerechte usw. in allen deutschen Staaten.

Alle Fürsten des Rheinbundes sind anerkannt worden, ebenso alle


